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(54) Gegenlage für ein oder jedes Trennelement eines Trennmittels sowie Vorrichtung zum 
Trennen von rauchbarem Material, wie z.B. Tabak, Tabakrippen, Tabakfolie und/oder Nelken 
von einem verdichteten Kuchen

(57) Die Erfindung betrifft eine Gegenlage für ein
oder jedes Trennelement (13) eines Trennmittels (12)
zum Trennen von rauchbarem Material, wie z.B. Tabak,
Tabakrippen, Tabakfolie und/oder Nelken von einem ver-
dichteten Kuchen (16), die sich dadurch auszeichnet,
dass die Gegenlage (18) aus korrosionsbeständigem
Hartmetall besteht. Des weiteren betrifft die Erfindung
eine Vorrichtung zum Trennen von rauchbarem Material,

wie z.B. Tabak, Tabakrippen, Tabakfolie und/oder Nel-
ken von einem verdichteten Kuchen, im wesentlichen
umfassend einen Gehäuserahmen (11), an dem ein um
eine Drehachse (14) rotierend antreibbares Trennmittel
(12) mit mindestens einem Trennelement (13) angeord-
net ist, sowie eine gemeinsame Gegenlage (18) für das
oder jedes Trennelement (13), die sich dadurch aus-
zeichnet, dass die Gegenlage (18) erfindungsgemäß
ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gegenlage für ein
oder jedes Trennelement eines Trennmittels zum Tren-
nen von rauchbarem Material, wie z.B. Tabak, Tabakrip-
pen, Tabakfolie und/oder Nelken von einem verdichteten
Kuchen. Des weiteren betrifft die Erfindung eine Vorrich-
tung zum Trennen von rauchbarem Material, wie z.B.
Tabak, Tabakrippen, Tabakfolie und/oder Nelken von ei-
nem verdichteten Kuchen, im wesentlichen umfassend
einen Gehäuserahmen, an dem ein um eine Drehachse
rotierend antreibbares Trennmittel mit mindestens einem
Trennelement angeordnet ist, sowie eine gemeinsame
Gegenlage für das oder jedes Trennelement.
[0002] Vorrichtungen zum Trennen von rauchbarem
Material, wie z.B. Tabak, Tabakrippen, Tabakfolie und/
oder Nelken von einem verdichteten Kuchen kommen in
der Tabak verarbeitenden Industrie zum Portionieren
von zuvor verdichtetem Material zum Einsatz. Die im fol-
genden beschriebenen Vorrichtungen und Verfahren
werden am Beispiel des Tabakschneidens erläutert, gel-
ten jedoch in gleicher Weise für das Trennen sämtlicher
anderer rauchbarer Materialien.
[0003] Die sogenannten Tabakschneider dienen da-
zu, zuvor in einem Tabakverdichter zu einem Tabakku-
chen verdichteten Tabak, der aus einem Mundstück des
Tabakverdichters gepresst wird, zu schneiden, indem die
Trennelemente einer rotierenden Schneidtrommel oder
einer rotierenden Schneidscheibe den Tabakkuchen
trennen. Während des Trennens bzw. Schneidens wird
der Tabakkuchen von unten durch die Gegenlage gehal-
ten. Mit anderen Worten verhindert die Gegenlage ein
Ausweichen des Tabakkuchens durch von oben und/
oder seitlich durch die Trennelemente aufgebrachte
(Schneid-)Kräfte.
[0004] Für die Qualität des Trennschnittes ist das
Spaltmaß, das durch die Spaltbreite zwischen Trennele-
ment und Gegenlage zum Zeitpunkt des Schneidens de-
finiert ist, besonders relevant. Bevorzugt ist eine minima-
le Spaltbreite von kleiner 0,2mm. Durch den Verschleiß
der Gegenlage - bedingt durch die hohen mechanischen
Belastungen und Korrosion z.B. durch die sogenannten
Tabaksoßen - verändert sich das Spaltmaß jedoch, wird
nämlich zunehmend größer. Um das Spaltmaß möglichst
gering zu halten, sind verschiedene Maßnahmen be-
kannt. Zum einen ist die bekannte einteilig ausgebildete
Gegenlage, die aus einem rostfreien Material, vorzugs-
weise nicht rostendem Stahl besteht, üblicherweise ge-
härtet, um den Verschleiß der Gegenlage zu reduzieren.
Des weiteren erhöht die Härte der Gegenlage die Ver-
schleißfestigkeit auch nur in einem engen Rahmen, da
maximal die Härte des Trennmittels bzw. der Trennele-
mente erreichbar ist, so dass ein regelmäßiger Aus-
tausch der gesamten Gegenlage notwendig ist. Zum an-
deren wird der Verschleiß der Trennelemente aber auch
der Gegenlage, der zu einer Vergrößerung des Spalts
führt, durch Verändern des durch die Trennelemente be-
schriebenen Schneidkreises ausgeglichen. Hierzu wer-

den die Trennelemente manuell nachjustiert, indem sie
weiter nach außen geschoben werden. Dadurch vergrö-
ßert sich der durch die Trennelemente beschriebene
Schneidkreis, wodurch das Spaltmaß zwischen den
Trennelementen bzw. genauer dem Schneidkreis und
der Gegenlage reduziert wird. Wenn die Trennelemente
ihren maximalen Schneidkreisdurchmesser erreicht ha-
ben, muss die Gegenlage ausgetauscht werden, so dass
der Schneidkreis dann erneut an die neue Gegenlage
angepasst werden muss. Mit anderen Worten wird ins-
besondere auch der Verschleiß der Gegenlage über die
Veränderung der Position der Trennelemente ausgegli-
chen. Neben einem erheblichen Justageaufwand wer-
den die Spitzen der Trennelemente insgesamt auch la-
biler, je weiter sie aus dem Trennmittel herausragen, so
dass auch die Schnittqualität beeinträchtigt ist.
[0005] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, den oben genannten Justageaufwand zu reduzie-
ren.
[0006] Diese Aufgabe wird zum einen durch eine Ge-
genlage der eingangs genannten Art dadurch gelöst,
dass die Gegenlage aus korrosionsbeständigem Hart-
metall besteht.
[0007] Dadurch ist eine hochfeste und einfach herzu-
stellende Gegenlage geschaffen, die aufgrund der hö-
heren Härte gegenüber den Trennelementen einen ver-
nachlässigbaren Verschleiß und somit eine längere
Standzeit aufweist. Durch den geringen Verschleiß kann
der Durchmesser des Schneidkreises konstant gehalten
werden (Es wird lediglich der Verschleiß der Trennele-
mente kompensiert.), wodurch die aufwendigen Einstel-
lungen und Nachjustierungen entfallen. Des weiteren
stellt die erfindungsgemäße Ausbildung der Gegenlage
eine verbesserte Schnittqualität sicher, da die Kante der
Gegenlage scharfkantig bleibt, kein wachsender Spalt
zwischen Trennelement und Gegenlage entsteht und die
Trennelemente in ihrer optimalen Position auf dem
Trennmittel positioniert sein können (Ein maximales Her-
ausschieben der Trennelemente zur Vergrößerung des
Schneidkreises ist nicht erforderlich).
[0008] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung ist die Gegenlage als L-förmiges Untermesser aus-
gebildet, dem ein Halteelement zum Stützen des Unter-
messers zugeordnet ist. Durch die Zweiteiligkeit der Ge-
genlage ist ein besonders einfacher Austausch des Un-
termessers gewährleistet. Im Falle z.B. eines beschädi-
gungsbedingten Austausches ist anstelle der gesamten
Gegenlage ausschließlich das Untermesser zu tau-
schen.
[0009] Vorzugsweise ist das Halteelement als Klemm-
halter ausgebildet. Durch die Klemmmonatge ist ein ein-
facher und schneller Austausch des Untermessers ge-
währleistet.
[0010] Zum anderen wird die Aufgabe durch eine Vor-
richtung mit den eingangs genannten Merkmalen da-
durch gelöst, dass die Gegenlage nach einem der An-
sprüche 1 bis 8 ausgebildet ist. Die sich daraus ergeben-
den Vorteile wurden bereits zuvor erwähnt.
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[0011] Weitere vorteilhafte oder bevorzugte Merkmale
und Ausführungsformen ergeben sich aus den Unteran-
sprüchen sowie der Beschreibung. Eine besonders be-
vorzugte Ausführungsform wird anhand der beigefügten
Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung von Teilen einer
Vorrichtung zum Trennen von Tabak von einem
Tabakkuchen mit einer Gegenlage für die Tren-
nelemente sowie von Teilen eines Tabakver-
dichters, der mit der Trennvorrichtung in Wirk-
verbindung steht, und

Fig. 2 eine Ausschnittsvergrößerung des Ausschnitts
A gemäß Figur 1, die die Gegenlage zeigt.

[0012] Die gezeigte und beschriebene Vorrichtung
dient zum Trennen von Tabak von einem Tabakkuchen.
Sie kann jedoch selbstverständlich auch zum Trennen
anderer rauchbarer Materialien, wie z.B. Tabakrippen,
Tabakfolie, Nelken oder dergleichen eingesetzt werden.
Wesentliche Komponente der Vorrichtung ist die eben-
falls gezeigte und beschriebene Gegenlage, die Einfluss
insbesondere auf die Schnittqualität hat.
[0013] Die Vorrichtung 10 gemäß Figur 1 weist einen
Gehäuserahmen 11 auf, an dem ein Trennmittel 12 mit
mindestens einem Trennelement 13 angeordnet ist. Das
Trennmittel 12 ist in der gezeigten Ausführungsform ein
Trommelschneider. Selbstverständlich kann das Trenn-
mittel 12 auch ein Stirnschneider sein. Die folgenden
Ausführungen beziehen sich im Wesentlichen auf einen
Trommelschneider, gelten entsprechend jedoch für
sämtliche Trennmittel 12. Das Trennmittel 12 ist um eine
Drehachse 14 rotierend antreibbar, wobei die Drehrich-
tung je nach Konstruktion im oder entgegen dem Uhrzei-
gersinn ausgeführt ist.
[0014] Bei der Ausbildung des Trennmittels 12 als
Schneidtrommel sind mehrere Trennelemente 13, näm-
lich insbesondere Messer, gleichmäßig über den Um-
fang verteilt. Die Messer stoßen durch die Mantelfläche
der Schneidtrommel hindurch und definieren einen
Schneidkreis 15. In der Ausbildung als Stirnschneider
bzw. Schneidteller verfügt das Trennmittel 12 über ein
oder mehrere gleichmäßig um die Drehachse 14 verteilte
Schneidmesser. Die Schneidmesser sind mit ihren
Schneidkanten radial ausgerichtet und treten aus dem
Schneidteller auf der dem Tabakkuchen 16 zugewand-
ten Stirnseite aus.
[0015] Der Vorrichtung 10 ist eine Vorrichtung 17 zum
Verdichten von Tabak zu dem Tabakkuchen 16 zuge-
ordnet bzw. vorgeschaltet. Im Übergangsbereich zwi-
schen der Vorrichtung 17 und der Vorrichtung 10, also
im Bereich der Zuführung des Tabakkuchens 16 in die
Vorrichtung 10 ist eine Gegenlage 18 angeordnet. Die
Gegenlage 18, die auch als Schnittgegenlage bezeich-
net wird, ist ein äußerer Rahmen eines sogenannten
Mundstücks 19, das als Fortsetzung der z.B. aus zwei
Verdichtungsketten 20, 21 gebildeten Vorrichtung 17

ausgebildet ist. Die Gegenlage 18 ist als Schnittgegen-
lage für die Schneidmesser bzw. Messer vorgesehen
und wird deshalb auch als Gegenmesser bezeichnet. Die
Gegenlage 18 bzw. das Gegenmesser kann am Gehäu-
serahmen 11 der Vorrichtung 10 oder an einem Gehäu-
serahmen 22 der Vorrichtung 17 angeordnet sein.
[0016] Die Gegenlage 18 bzw. das Gegenmesser wird
bei der Vorrichtung 10, nämlich dem Tabakschneider,
als Untermesser 23 bezeichnet. Die Gegenlage 18 bzw.
das Untermesser 23 besteht aus korrosionsbeständigem
Hartmetall. Das bedeutet, dass das Untermesser 23 voll-
ständig aus gesinterten Karbidhartmetallen gebildet ist,
die sich durch sehr hohe Härte und besondere Ver-
schleißfestigkeit auszeichnen. Das Untermesser 23 ist
bevorzugt L-förmig ausgebildet und weist einen kurzen
Schenkel 24 und einen langen Schenkel 25 auf. Andere
Formen und Ausbildungen der Gegenlage 18 sind jedoch
ebenfalls möglich. In der gezeigten Ausführungsform
dient der lange Schenkel 25 zur Bildung des Mundstücks
19 als Auflage für den Tabakkuchen 16, während der
kurze Schenkel 24 zur Befestigung z.B. an einem der
Rahmenelemente bzw. Gehäuserahmen 11, 22 ausge-
bildet ist.
[0017] Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, das Un-
termesser 23 beispielsweise mit dem kurzen Schenkel
24 am Gehäuserahmen 22 mittels Schrauben oder der-
gleichen lösbar zu befestigen. Bevorzugt ist jedoch eine
Klemmung des Untermessers 23. Hierzu ist dem Unter-
messer 23 ein Halteelement 26 zum Stützen des Unter-
messers 23 zugeordnet. Das Halteelement 26 ist übli-
cherweise aus korrosionsbeständigem Stahl hergestellt
und als Klemmhalter ausgebildet. Andere rostfreie Ma-
terialien können ebenfalls eingesetzt werden. In der zu-
letzt beschriebenen und dargestellten Ausführungsform
ist die Gegenlage 18 demnach zweiteilig ausgebildet.
[0018] Das Untermesser 23 ist in der gezeigten Aus-
führung mit einem Schenkel, vorzugsweise dem kurzen
Schenkel 24, zwischen dem Halteelement 26 und dem
Rahmenelement 22 eingeklemmt, wobei das Halte-
element 26 lösbar z.B. mittels Schrauben 27 am Rah-
menelement 22 befestigt ist. Das Halteelement 26 weist
eine Ausnehmung 28 auf, die in Form und Abmessung
dem Schenkel 24 entspricht.
[0019] Im folgenden wird das Schneidprinzip der Vor-
richtung 10 näher erläutert:
Loser Tabak wird einem Tabakverdichter, nämlich der
Vorrichtung 17 zugeführt und mittels der Verdichtungs-
ketten 20, 21 zu dem Tabakkuchen 16 verpresst. Dieser
Tabakkuchen 16 wird in den Bereich des Mundstücks 19
transportiert. Durch die rotierenden Trennelemente 13
(in Richtung gemäß Pfeil D) werden Tabakportionen von
dem Tabakkuchen 16 abgetrennt. Beim Trennvorgang
wird der Tabakkuchen 16 von der Gegenlage 18 bzw.
genauer vom Untermesser 23 gehalten. Da die Trennele-
mente 13 beim Schneiden des Tabakkuchens 16 ver-
schleißen, werden diese während des Betriebs der Vor-
richtung 10 kontinuierlich oder schrittweise vorgescho-
ben und (durch nicht dargestellte Schleifinittel) nachge-

3 4 



EP 1 719 420 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schliffen. Sollte die Gegenlage 18 bzw. genauer das Un-
termesser 23 aufgrund von Beschädigung, Verschleiß
oder aus anderen Gründen ausgetauscht werden, sind
lediglich die Befestigungsmittel, z.B. die Schrauben 27
des Halteelementes 26 zu lösen und das Untermesser
23 durch ein Neues zu ersetzen. Durch Anziehen der
Schrauben 27 ist das Untermesser 23 wieder positioniert
und fixiert.

Patentansprüche

1. Gegenlage für ein oder jedes Trennelement (13) ei-
nes Trennmittels (12) zum Trennen von rauchbarem
Material, wie z.B. Tabak, Tabakrippen, Tabakfolie
und/oder Nelken von einem verdichteten Kuchen
(16), dadurch gekennzeichnet, dass die Gegen-
lage (18) aus korrosionsbeständigem Hartmetall be-
steht.

2. Gegenlage nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gegenlage (18) als L-förmiges
Untermesser (23) ausgebildet ist.

3. Gegenlage nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Untermesser (23) einen kurzen
Schenkel (24) und einen langen Schenkel (25) auf-
weist.

4. Gegenlage nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Untermesser (23) ein Hal-
teelemente (26) zum Stützen des Untermessers (23)
zugeordnet ist.

5. Gegenlage nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Halteelement (26) als Klemm-
halter ausgebildet ist.

6. Gegenlage nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Halteelement (26) aus kor-
rosionsbeständigem Stahl besteht.

7. Gegenlage nach einem der Ansprüche 2 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Untermesser
(23) mit einem Schenkel (24) zwischen dem Halte-
element (26) und einem Rahmenelement (11, 22)
eingeklemmt ist.

8. Gegenlage nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Halteelement (26) lösbar am
Rahmenelement (11, 22) befestigt ist.

9. Vorrichtung zum Trennen von rauchbarem Material,
wie z.B. Tabak, Tabakrippen, Tabakfolie und/oder
Nelken von einem verdichteten Kuchen, im wesent-
lichen umfassend einen Gehäuserahmen (11), an
dem ein um eine Drehachse (14) rotierend antreib-
bares Trennmittel (12) mit mindestens einem Tren-

nelement (13) angeordnet ist, sowie eine gemeinsa-
me Gegenlage (18) für das oder jedes Trennelement
(13), dadurch gekennzeichnet, dass die Gegen-
lage (18) nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ausge-
bildet ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Gegenlage (18) eine größere
Härte aufweist als das oder jedes Trennelement
(13).
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